
keine everse bei der ehung von isch- die gegen kirchlichen OIsS ein-
en VOrF. Vom ese! her S alle Kin- gegangen wurden  / on Lambru-

atholisch W War
der Ü erziehen, S der ater

ater nichtkatho-
schin:  15 V, 22. 5, gewährteOsterreich; seine Instruktion V, 184

lisch, dann < die Söhne ebenfalls nicht- erklärte jene Mischehen a tig,  e
atholisch, die Töchter +holisch ZU er7zie- ngarn VOr inem  v} nichtkatholischen eist-
hen allerdings konnten mit ustimmung lichen geschlossen wurden.
des nichtkatholischen Vaters auch die Alles in allem Die Arbeit B  dt auf ınem
Söhne katholisch CTIZUBENI werden. D gründlichen Studium edruckter und UNgSe-
urı  5 des Toleranz-Patentes, seine druckter Quellen, 71©!  ht alle einschlägige Li-
Ergänzungen und Interpretationen beschwo- zZzu ate erleichtert cCie Benutzung

der Folgezeit ein Konglomerat durch ein aUSs  ches Personen- und
Fragen era (Streit Dispensvo.  ach- register. darf dem Vertftfasser dankbar
ten der Bischöfe, Orn des Aufgebotes sein, den wichtigen Beitrag 1Nner echts-
und der Yrauung, eligiöse Kindererziehung eschichte der Mischehen der josephini-
bei 15  en), die zusehends einer schen und nachjosephinischen Ara mit WIS-
Verschärfun des Konfliktes en Kirche senschaftlicher Akribie und der rforder-
und aa fi rten. en Objektivität geschrieben zZzu en.

Mögen seine Anregungen aufgegriffen WEEeI -Der Widerstand hohen und niederen den, die Entwicklung der MischehenfrageKlerus die Bevormundung des Staa- C)sterreich und Ungarn nach sowieder Mischehenfrage regte Sil  - Den er!'! von 1rı  er und staatlicherersten Versuchen ines  E“ Ausgleiches ZWI1I-
schen 1T  er und staatlicher esetz- darzustellen.

Ehegerichtsbarkeit in weiteren Monographien
gebung den ersten eiden Jahrzehnten elden aul Wirthdes vorigen ahrhunderts Wäar kein Erfolg
beschieden. ‚UWEe: detajilliert :
kirchlichen Vorstellungen, zu vereinzelt die BOCKLE F, EEU-
en jener, die nicht länger ge w< DUPON 3 M.,
remn, Ne  ın das c+4a*liche Mischehenrech: Die Mischehe ın ökumenischer Sicht. Bei-
Richtschnur des pastoralen zu neh- trage ZU einem Gespräch dem Weltkir-

Als 32 —18 der Wiener ETrZ- chenrat. (Herder-Bücherei, Bd. 320.) Verlag
bischof Milde, der Päpstliche untius (Ostinı Herder, Freiburg 19568 Kart. lam. S 291  Q
und der Staatskanzler etternich Vor- heutige onkrete Lage auf dem Gebiet

der ekenntnisverschiedenen Ehen Misch-schläge für ıne Harmonisierung Von staat-
en stellt 1imMmMeEeTr noch eine der ßten Be-er und kirchlicher Gesetzgebung ın Rom
lastungen den ökumenischen Beziehungenvorlegten, wurde dieser Reformvorschlag zwischen den Kirchen Wenn atıch dasvon der Kongregation für die außerordent-
nachkonziliare Kirchenrecht Schritte unfier-en 17  en Angeleg:  eıten abgelehnt.

Während er die Mischehenfrage ] hat, der aärten der bis-
ınen  —+ Streitgrund ınter vielen anderen ZWI1+- herigen Gesetzgebung zZzu beseitigen, sind
schen 1r und SGtaat abgab, wurde In die Schwierigkeiten dennoch nicht gänzli
den folgenden ren zı neuralgis 221 aAuUus der Welt eschafft, und die bestehende
Punkt der Beziehungen schlechthin. AÄAus ge wird teilweise immer noch als UuIL-
allen 'eilen der onarchie liefen Klagen, edigend empfunden.
Bitten, Beschwerden und Drohungen ein, diesem Band werden die tellungnahmen
den inneren Frieden des Landes en einer Reihe VvVon atholischen Fachtheologen
Die Protestanten, VorT em die Ungarns, Dzw. anon:  en einer Neuregelung des
übten ınen Druck auf die Regierung al ischehenrechts dargeboten, wıe SiIe eın
viele athaolische Geistliche weigerten sich, 1967 in Nemi stattgefundenes Gespräch miıt
B:  1ner ehe ohne vorheriger Kautelen- dem Weltkirchenrat erste. wurden. ] han-
leistung assıstieren; Bischöfe richteten an delt sich erbei um keinerlei offizielle Ver-
den hron die Bitte, die staatliche Misch- Jautbarungen von seıten der atholischen

kannte, R die schwankende Autorität des
ehengesetzgebung Zu e  dern. Metternich OT =- Kirche, sondern al private Beiträge, für die

österreichischen Onarchen mitnichten der
die Autoren jeweils selbst verantwortlich

Stütze durch die katholische Kirche entbeh-
zeichnen. In den Beiträgen ist das Bemiühen
g eine ggmhgitüc_ite Sicht des rTobDlems

end werden die ibli-ren konnte. Ausgleich zwischen der spürbar. »
Mischehengesetzgebung des kanonischen schen Grundlagen des Fragenkomplexes SON-
Rechtes jener des Toleranz-Patentes diert, n das B  e eine den Erfordernis-
ute unbedingt erreicht werden. Nach - ‚@  ıner zeitgerechten Pastoral angepaßte
angwierigen, dramatischer Höhepunkte Form Z ringen. Nicht es, wWwas den
nicht entbehrenden Verhandlungen kam 3 el neuralgischen Punkten des isch-
eine konkordats.  nliche Vereinbarung ZWwW1- ehenrechts, Formpflicht und Kindererziehungschen aa und Kirche zustande: Das Breve gesagt wird, kann auf ungeteilte ustim-
Gregors V, gestattete für Un- ul Doch ist überall das bren-

lie passive Assistenz S Mischehen, nende Anliegen spürbar, eine dem heutigen
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keine Reverse bei der Eingehung von Misch­
ehen vor. Vom Gesetz her waren alle Kin­
der katholisch zu erziehen, wenn der Vater 
katholisch war. War der Vater nichtka'tho­
lisch, dann waren die Söhne ebenfalls nicht­
katholisch, die Töchter katholisch zu erzie­
hen; allerdings konnten mit Zustimmung 
des nichtkatholischen Vaters auch die 
Söhne katholisch erzogen werden. Die 
Durchführung des Toleranz-Patentes, seine 
Ergänzungen und Interpretationen beschwo­
ren in der Folgezeit ein Konglomerat von 
Fragen herauf (Streit um Dispensvollmach­
ten der Bischöfe, Vornahme des Aufgebotes 
und der Trauung, religiöse Kindererziehung 
bei Mischehen), die zusehends zu einer 
Verschärfung des Konfliktes zwischen Kirche 
und Staat führten. 

Der Widerstand im hohen und niederen 
Klerus gegen die Bevormundung des Staa­
tes in der Mischehenfrage regte sich. Den 
ersten Versuchen eines Ausgleiches zwi­
schen kirchlicher und staatlicher Gesetz­
gebung in den ersten beiden Jahrzehnten 
des vorigen Jahrhunderts war kein Erfolg 
beschieden. Zuwenig detailliert waren die 
kirchlichen Vorstellungen, zu vereinzelt die 
Stimmen jener, die nicht länger gewillt wa­
ren, allein das staatliche Mischehenrecht zur 
Richtschnur des pastoralen Handelns zu neh­
men. Als dann 1832 -1834 der Wiener Erz­
bischof Milde, der Päpstliche Nuntius Ostini 
und der Staatskanzler Metternich Vor­
schläge für eine Harmonisierung von staat­
licher und kirchlicher Gesetzgebung in Rom 
vorlegten, wurde dieser Reformvorschlag 
von der Kongregation für die außerordent­
lichen kirchlichen Angelegenheiten abgelehnt. 
Während bisher die Mischehenfrage nur 
einen Streitgrund unter vielen anderen zwi­
schen Kirche und Staat abgab, wurde sie in 
den folgenden Jahren zum neuralgischen 
Punkt der Beziehungen schlechthin. Aus 
allen Teilen der Monarchie liefen Klagen, 
Bitten, Beschweroen und Drohungen ein, die 
den inneren Frieden des Landes gefährdeten: 
Die Protestanten, vor allem die Ungarns, 
übten einen Druck auf die Regierung aus; 
viele katholische Geistliche weigerten sich, 
einer Mischehe ohne vorheriger Kautelen­
leistung zu assistieren; Bischöfe richteten an 
den Thron die Bitte, die staatliche Misch­
ehengesetzgebung zu ändern. Metternich er­
kannte, daß die schwankende Autorität des 
österreichischen Monarchen mitnichten der 
Stütze durch die katholische Kirche entbeh­
ren konnte. Ein Ausgleich zwischen der 
Mischehengesetzgebung des kanonischen 
Rechtes und jener des Toleranz-Patentes 
mußte unbedingt erreicht werden. Nach 
langwierigen, dramatischer Höhepunkte 
nicht entbehrenden Verhandlungen kam 1841 
eine konkordatsähnliche Vereinbarung zwi­
schen Staat und Kirche zustande: Das Breve 
Gregors XVI. v. 30.4.1841 gestattete für Un­
garn die passive Assistenz von Mischehen, 

die gegen die kirchlichen Vorschriften ein­
gegangen wurden; die Instruktion Lambru­
schinis v. 22. 5. 1841 gewährte dasselbe für 
Österreich; seine Instruktion v. 30. 4. 1841 
erklärte jene Mischehen für gültig, die in 
Ungarn vor einem nichtkatholiscnen Geist­
lichen geschlossen wurden. 
Alles in allem: Die Arbeit fußt auf einem 
gründlicnen Studium gedruckter und unge­
druckter Quellen, zieht alle einscnlägige Li­
teratur zu Rate und erleicntert die Benutzung 
durch ein ausführliches Personen- und Sach­
register. Man darf dem Verfasser dankbar 
sein, den wicntigen Beitrag einer Rechts­
geschichte der Mischehen in der josephini­
schen und nachjosephinischen Ära mit wis­
senschaf.tlicher Akribie und der erforder­
lichen Objektivität geschrieben zu haben. 
Mögen seine Anregungen aufgegriffen wer­
den, die Entwicklung der Mischehenfrage in 
Österreich und Ungarn nach 1841 sowie das 
Verhältnis von kirchlicher und staatlicher 
Ehegerichtsbarkeit in weiteren Monographien 
darzustellen. 
Welden Paul Wirth 

BEAUPERE R. / BÖCKLE F. / VAN LEEU­
WEN P. A. / DUPONT J. / ORSY L. M., 
Die Mischehe in ökumenischer Sicht. Bei­
träge zu einem Gespräch mit dem Weltkir­
chenrat. (Herder-Bücherei, Bd. 320.) Verlag 
Herder, Freiburg 1968. Kart. 1am. DM 2,90. 
Die heutige konkrete Lage auf dem Gebiet 
der bekenntnisverschiedenen Ehen (Misch­
ehen) stellt immer noch eine der größten Be­
lastungen in den ökumeniscnen Beziehungen 
zwischen den Kirchen dar. Wenn auch das 
nachkonziliare Kirchenrecht Schritte unter­
nommen hat, um einige der Härten der bis­
herigen Gesetzgebung zu beseitigen, so sind 
die Schwierigkeiten dennoch nicht gänzlich 
aus der Welt geschafft, und die bestehende 
Rechtslage wird teilweise immer noch als un­
befriedigend empfunden. 
In diesem Band weroen die Stellungnahmen 
einer Reihe von katholischen Fachtheologen 
bzw. Kanonisten zu einer Neuregelung des 
Mischehenrechts dargeboten, wie sie für ein 
1967 in Nemi stattgefundenes Gespräch mit 
dem Weltkirchenrat ers.tellt wurden. Es han­
delt sich hierbei um keinerlei offizielle Ver­
lautbarungen von seiten der katholischen 
Kirche, sondern um private Beiträge, für die 
die Autoren jeweils selbst verantwortlich 
zeichnen. In den Beiträgen ist das Bemühen 
um eine ganzheitliche Sicht des Problems 
spürbar. Sehr eingehend werden die bibli­
schen Grundlagen des Fragenkomplexes son­
diert, um das Recht in eine den Erfordernis­
sen einer zeitgerechten Pastoral angepaßte 
Form zu bringen. Nicht alles, was zu den 
beiden neuralgischen Punkten des Misch­
ehenrechts, Formpßicht und Kindererziehung 
gesagt wird, kann auf ungeteilte Zustim­
mung rechnen. Doch ist überall das bren­
nende Anliegen spürbar, eine dem heutigen 
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erständnis Kirche und re.  ser scheinen lassen und die eolo che Sict
Freiheit aNngemMEeSsSECNE Lösung zi QeIL Der der Suppletion (ein Anliegen 05 Autors)Gesetzgeber WIT'! die ier gebotenen An- vertieft. die rechtsdogmatischen Aus
regungen nicht leichtfertig 11l den mTunNgen nach räger, Begründung, Voraus-
schlagen können. setzungen, Anwendungsbereich Erlaubt-
Linz Bruno Primetshofer heit der Suppletion als eine besondere

der gesetzlichen Delegation hatte keinen
HERRMANN HORST, Eeclesia supplet. unmittelbaren E weıt in esem
Rechtsinstitut der chen Suppletion zentralen Teil des Werkes gestecktenach C, q'1 (Kanonistische Studien erreicht WIT!  d, 136 sich den Vorschlägen
Texte, (XALI U 361.) Verlag B. ein: mögliche eIorm des C., 209 blesen.
nerT, Amsterdam 1968, Leinen, 60,— schlägt eine ‚„‚immanente nach S!

Inhalt vVoOrgeNOMMeCNEC, eine „CTrans-209 wurde in der Kanonistik n  Mar häufig zendente”, die Finor UnNns Gesamtgefügeehandelt bezug auf probleme oder
ein Neuen CIC etreffende Reform VOT.einige Details, aber die theologi- Zur ersten empfiehlt er Streichung überflüssi-S Grundlinien der Suppletion wurden

Zusätze und Umstellung des Subjektes.kaum beachtet. Um us dieser „Verengung“
heraus:  en, stellt diesen Kanon in Ecclesia eigentlicher räger der Supple-

Gesamtkirchenrecht hine:  1n, das tion und chwerpunkt der Gesetzesbestim-
Dienstrecht sgeinen {}  men Platz Orga- IMNUNg soll Anfang stehen, damit S als

der D t. Die uppletion er- grundlegender Kanon mit esiologischer
weist sich sprechendes Beispiel der „MMa- Funktion menhr Gewicht bekommt Ecclesia
terna benignitas”, die dem esen und supplet iurisdictionem 'ommuni  5
Auftrag der Kirche erfließt. Sie ist eın sicht- 10 probato. Sinnvoll ware auch,
bares Zeichen der heilsmittlerischen Tätig- Voraussetzungen der Suppletion, wıe etwa
keit der Kirche ihrem Rechtsbereich, die dem nahestehende nkenn:
dem cie die in mens:  er Unzulänglich- und Unachtsamkeit sowle den AÄnwendungs-
keit be.  eien Fehlerquellen weitgehend bereich zZzUuU C etwa Ausweitung auf
auszuschalten und dem geistlichen Wohl der den akramentalen und außersakramentalen
Menschen dienen sucht. urch d  1ese theo- Bereich kirchenrechtlicher urisdiktio Zur
logische Grundlegung schafft der Verfasser transzendenten Reform schlägt VOTLI: Ver-
die „ekklesiologische Klammer“ besserungen Gebrauch der termini 1Ur1S-
ehandelnden Teilprobleme, deren Erörte- dictio, delegatio, dele atio \  lure, fora 105185-

dictionis), Regelung Bestimmungen überrung eine Vertiefung und insbesondere eine
die echtsunkenntnis und den zweitelOffnung von , erreichen will, (zur größeren arheit bei den Voraussetzun-\\  w  Jrau sich Vorschläge für eine eufassung der Suppletion) und schlie@lich Z1-eses Rechtsinstitutes ergeben. Um eses

anspruchsvolle Ziel erreichen, trägt mit weisung eines gebührenden Platzes O1 =-

großer Akribie die bisherige Dok:‘ ZU- neuerten CIC, da 209 e1n Grundkanon der
und untersucht gründlich die fast Kirchenverfassung darstellt. Der Vt. sieht

2000jährige s der Suppletion, die echt der dargelegten inneren Weiterent-
ursprünglich wenigstens andeutungsweise wicklung des e1n Anzeichen dafür, „daß
auf dem Römischen Recht fußt (obwohl auch das Recht der Kirche und gerade e

ın der „Lex Barbatius Philippus” keine DT'= iınem  H vertieften Gelbstverständnis gelangen
tragung enlender Jurisdiktion ist, sondern kann, ”n  S> ches erlaubt, als ein ‚Recht der
; die nachträgliche Sanierung echtsungül- Gnade’‘ mit Zuversicht seinen Platz beim Bau
tig vollzogener Amtsgeschäfte)., der K  CI A ter einzunehmen.“‘

RKom Hubert Meill— Hilfe des Materials Rechtsgeschichte,
-sSeizung, -sprechung, „Wissenschaft wird die

PASTORALTHEOLOGIEdoktrinelle Vertiefung und Ausweitung
209 in Arl gCeNOMNMUNEN, nach Erörterung 'r Herzen Not.;üleiniger Grundfragen der kanonischen Gewal-

tenlehre. jieser für die rechtsdogmatische chen 1966. Kunstleinen DM 13.80,
Lebensfragen. Verlag ÄArs Sacra,

Betrachtung fundamentale bschnitt © die
Grundzüge des irchlichen Verfassungs- Brieftorm werden tuelle Lebensfragen
rechtes mit der seit dem 13. Glaubenskrisen, Familienstreitig-
blichen Unterscheidung von Weihe- und keiten, hoffnungslose Liebe, Willensschwäche,
Hirtengewalt, Bei den Fragen der gegenseıti- Krankheit u Die Briete sind Tel erfunden.
sCMn Zuordnung beider Gewalten Ur- Trotzdem merkt n s1ie der eben-
D der urisdiktion wurde die Lehre digen Begegnung mit vielen enschen ent-
von der sakramentalen Mitteilun -  er NUFr standen 3 Hinter jeder Frage steht ein
des Heiligungsamtes, sondern au des es Schicksal D orten sind durch
und Leitungsamtes vgl Lumen Gentium, und durch religiös inspiriert. Bei den Argu-
Art. 21, Abs 2) nicht berücksichtig Das menten und angebotenen a  Überlegungen
hätte die pneumatische Natur und gnaden- spielt aber auch die Psychologie eiINeEe bedeu-
hafte Verwurzelung des Kirchenre:  es auf- tende Rolle. Die Adressaten sind Menschen,
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Verständnis von Kirche und religiöser 
Freiheit angemessene Lösung zu finden. Der 
Gesetzgeber wird die hier gebotenen An­
regungen nicht leichtfertig in den Wind 
schlagen können. 
Linz Bruno Primetshofer 

HERRMANN HORST, Ecclesia supplet. Das 
Rechtsinstitut der kirchlichen Suppletion 
nach c. 209 CIC. (Kanonistische Studien und 
Texte, Bd. 24.) (XLI u. 361.) Verlag B. R. Grü­
ner, Amsterdam 1968, Leinen, hfl. 60.-. 
C. 209 wurde in der Kanonistik zwar häufig 
behandelt in bezug auf Randprobleme oder 
einige schwierige Details, aber die theologi­
smen Grundlinien der Suppletion wurden 
kaum beachtet. Um aus dieser „Verengung" 
herauszuführen, stellt H. diesen Kanon in 
das Gesamtkirchenrecht hinein, . das als 
Dienstrecht seinen legitpnen Platz im Orga­
nismus der Kirche erhält. Die Suppletion er­
weist sich als sprechendes Beispiel der „ma­
tema benignitas", die aus dem Wesen und 
Auftrag der Kirche erfließt. Sie ist ein sicht­
bares Zeichen der heilsmittlerischen Tätig­
keit der Kirche in ihrem Rechtsbereich, in 
dem sie die in menschlicher Unzulänglich­
keit begründeten Fehlerquellen weitgehend 
auszuschalten und dem geistlichen Wohl der 
Menschen zu dienen sucht. Durch diese theo­
logische Grundlegung schafft der Verfasser 
die „ekklesiologische Klammer'' für die zu 
behandelnden Teilprobleme, deren Erörte­
rung eine Vertiefung und insbesondere eine 
inhaltliche Öffnung von c. 209 erreichen will, 
woraus sich Vorschläge für eine Neufassung 
dieses Rechtsinstitutes ergeben. Um dieses 
anspruchsvolle Ziel zu erreichen, trägt H. mit 
großer Akribie die bisherige Doktrin zu­
sammen und untersucht gründlich die fast 
2000jährige Geschichte der Suppletion, die 
ursprünglich wenigstens andeutungsweise 
auf dem Römischen Recht fußt (obwohl sie 
in der „Lex Barbatius Philippus" keine Über­
tragung fehlender Jurisdiktion ist, sondern 
nur die nachträgliche Sanierung rechtsungül­
tig vollzogener Amtsgeschäfte). 
Mit Hilfe des Materials aus Rechtsgeschichte, 
-setzung, -sprechung, -Wissenschaft wird die 
doktrinelle Vertiefung und Ausweitung von 
c. 209 in Angriff genommen, nach Erörterung 
einiger Grundfragen der kanonischen Gewal­
tenlehre. Dieser für die rechtsdogmatische 
Betrachtung fundamentale Abschnitt fa8t die 
Grundzüge des kirchlichen Verfassungs­
rechtes zusammen mit der seit dem 13. ]h. 
üblichen Unterscheidung von Weihe- und 
Hirtengewalt. Bei den Fragen der gegenseiti­
gen Zuordnung beider Gewalten und Ur­
sprung der Jurisdiktion wurde die Lehre 
von der sakramentalen Mitteilung nicht nur 
des Heiligungsamtes, sondern auch des Lehr­
und Leitungsamtes (vgl. Lumen Gentium, 
Art. 21, Abs. 2) nicht berücksichtigt. Das 
hätte die pneumatische Natur und gnaden­
hafte Verwurzelung des Kirchenrechtes auf-
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scheinen lassen und die theologische Sicht 
der Suppletion (ein Anliegen des Autors) 
vertieft. Auf die rechtsdogmatischen Ausfüh­
rungen nach Träger, Begründung, Voraus­
setzungen, Anwendungsbereich und Erlaubt­
heit der Suppletion als eine besondere Art 
der gesetzlichen Delegation hatte es keinen 
unmittelbaren Einfluß. Wie weit in diesem 
zentralen Teil des Werkes das gesteckte Ziel 
erreicht wird, läßt sich an den Vorschlägen 
für eine mögliche Reform des c. 209 ablesen. 
H. schlägt eine „immanente", nach Ausdruck 
und Inhalt vorgenommene, und eine „trans­
zendente", die Einordnung ins Gesamtgefüge 
eines neuen CIC betreffende Reform vor. 
Zur ersten empfiehlt er Streichung überflüssi­
ger Zusätze und Umstellung des Subjektes. 
Ecclesia als eigentlicher Träger der Supple­
tion und Schwerpunkt der Gesetzesbestim­
mung soll am Anfang stehen, damit c. 209 als 
grundlegender Kanon mit ekklesiologischer 
Funktion mehr Gewicht bekommt: Ecclesia 
supplet iurisdictionem in errore communi aut 
in dubio probato. Sinnvoll wäre es auch, die 
Voraussetzungen der Suppletion, wie etwa' 
die dem Irrtum nahestehende Unkenntnis 
und Unachtsamkeit sowie den Anwendungs­
bereich zu ändern, etwa in Ausweitung auf 
den sakramentalen und außersakramentalen 
Bereich kirchenrechtlicher Jurisdiktion. Zur 
transzendenten Reform schlägt H. vor: Ver­
besserungen im Gebrauch der termini (iuris­
dictio, delegatio, delegatio a iure, fora iuris­
dictionis), Regelung der Bestimmungen über 
die Rechtsunkenntnis und den Rechtszweifel 
(zur größeren Klarheit bei den Voraussetzun­
gen der Suppletion) und schließlich Zu­
weisung eines gebührenden Platzes im er­
neuerten CIC, da c. 209 ein Grundkanon der 
Kirchenverfassung darstellt. Der Vf. sieht zu 
Recht in der dargelegten inneren Weiterent­
wicklung des c. 209 ein Anzeichen dafür, ,,daß 
auch -das Recht der Kirche und gerade es zu 
einem vertieften Selbstverständnis gelangen 
kann, welches ihm erlaubt, als ein ,Recht der 
Gnade' mit Zuversicht seinen Platz beim Bau 
der Kirche am neuen Ufer einzunehmen." 
Rom Hubert Müller 

PASTORALTHEOLOGIE 

BECQUt LOUIS, Herzen in Not. Briefe über 
Lebensfragen. (191.) Verlag Ars Sacra, Mün­
chen 1966. Kunstleinen DM 13.80. 

In Brief form werden aktuelle Lebensfragen 
behandelt: Glaubenskrisen, Familienstreitig­
keiten, hoffnungslose Liebe, Willensschwäche, 
Krankheit usw. Die Briefe sind frei erfunden. 
Trotzdem merkt man, daß sie aus der leben­
digen Begegnung mit vielen Menschen ent­
standen sind. Hinter jeder Frage steht ein 
echtes Schicksal. Die Antworten sind durch 
und durch religiös inspiriert. Bei den Argu­
menten und angebotenen Oberlegungen 
spielt aber auch die Psychologie eine bedeu­
tende Rolle. Die Adressaten sind Menschen, 


